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In den letzten Folgen dieser
Reihe war von der politi-
schen Justiz und den Ver-
brechen der Rechten an Po-
litikern, an Menschen jüdi-
scher Herkunft und der
Schmähung der ersten
deutschen Republik die Re-
de. Eher am Rande fiel da-
bei der Blick auf die Ver-
hältnisse und die Justiz hier
in Koblenz. Das hatte seinen
guten Grund: Aus der Zeit
vor 100 Jahren gibt es dazu
nur wenige Informationen.
Lediglich einige interessan-
te Gerichtsakten von da-
mals sind erhalten, Infor-
mationen muss man sich oft
mühsam aus anderen Do-
kumenten zusammensu-
chen. Ein wesentlicher
Grund war und ist, dass
Koblenz nach dem Ersten
Weltkrieg von den Alliierten
besetzt war.

Die alliierte Rheinlandbe-
setzung war eine Folge des
vom deutschen Kaiserreich
verlorenen Ersten Weltkrie-
ges. Alle Truppen mussten
sich von der Westfront hin-
ter den Rhein zurückziehen.
Truppen der Siegermächte
Frankreich, Belgien, Groß-
britannien und USA be-
setzten die linksrheinischen
Gebiete sowie drei rechts-
rheinische „Brückenköpfe“

mit je 30 Kilometer Radius
um Köln und Mainz – und
eben auch um Koblenz.
Zweck der Besetzung war
einerseits, Frankreich Si-
cherheit vor einem erneu-
ten deutschen Angriff zu
verschaffen, andererseits
eine Garantie für die von
Deutschland zu erbringen-
den Reparationsverpflich-
tungen zu haben.
Die Verwaltung der von den
Allliierten besetzten Gebie-
te unterstand seit Anfang
1920 der „Hohen Interalli-
ierten Kommission“ (Rhein-
landkommission). Sie hatte
ihren Sitz im Oberpräsidi-
um der Rheinprovinz, im
heutigen Dienstgebäude I
des Oberlandesgerichts
Koblenz. Die Kommission
war aufgrund des Rhein-
landabkommens „befugt,
Verordnungen zu erlassen,
soweit dies für die Ge-
währleistung des Unter-
halts, der Sicherheit und
der Bedürfnisse der Streit-
kräfte der alliierten und as-
soziierten Mächte nötig
(war)“. Sie war gegenüber
den deutschen Behörden
in den besetzten Gebieten
weisungsberechtigt, deut-
sche Gesetze und Verord-
nungen mussten durch die
Kommission genehmigt
werden.
Die Folge waren einschnei-
dende Beschränkungen der

deutschen Souveränität
durch die jeweilige alliierte
Besatzungsmacht. In Kob-
lenz und Umgebung waren
das bis Januar 1923 die
Amerikaner. Als Besat-
zungsmacht waren sie das
kleinere Übel.
Unproblematisch war das
Verhältnis zwischen Deut-
schen undAmerikanern und
umgekehrt aber auch nicht.
Besatzung ist schließlich
Besatzung. Außerdem be-
fand man sich nach dem
Weltkrieg und in den Wirren
der „Novemberrevolution“ in
einer Umbruchphase. Mord
und Totschlag nahmen zu.
Eine beträchtliche Ursache
für Straftaten war zudem
das im Jahr 1920 in den
USA verfügte und strafbe-
wehrte Alkoholverbot (Pro-
hibition), das für die ameri-
kanische Besatzung in
Deutschland gleicherma-
ßen galt. Unter Strafe ge-
stellt war auch der Handel
mit Rauschgift. Hinzukamen
die Ungehorsamsvergehen
gegen die Besatzungs-
macht – und auch ganz
„normale“ Kriminalität.
Für die Verfolgung und
Ahndung der Straftaten so-
wie für die Strafvollstre-
ckung waren vielfach ame-
rikanische Stellen zustän-
dig. Den deutschen Poli-
zeikräften und Gerichten
waren wichtige Aufgaben

entzogen und den ameri-
kanischen Stellen übertra-
gen oder sie standen – teil-
weise – unter der Aufsicht
der Amerikaner.
So wurde die deutsche Po-
lizei, die in Koblenz damals
noch städtisch war, von ei-
nem amerikanischen Poli-
zeiüberwacher (Supervisor
of the German Police) kont-
rolliert. Ihm musste die
deutsche Polizei täglich ge-
naue Tätigkeitsberichte
vorlegen, die der Supervi-
sor dann zum Anlass für ei-
ne Missbilligung oder ein
Einschreiten nehmen
konnte.
Die Amerikaner beaufsich-
tigten aber nicht nur die
deutsche Polizei, sondern
sie übten auch selbst Poli-
zeigewalt aus. Das geschah
durch deren Militärpolizei.
Sie unterstand ihrem Kom-
mandeur (Provost Marshall)
und gliederte sich in die
uniformierte Militärpolizei
(MP) und in die Kriminal-
polizei, deren Beamte ab-
wechselnd in Zivil und in
Uniform erschienen, sowohl
deutscher wie amerikani-
scher Nationalität waren
und wegen ihrer Zugehö-
rigkeit zum Departement of
Criminal Investigation „DCI“
genannt wurden, sowie in
die politische Polizei, deren
Beamte in Zivil arbeiteten
und die Intelligence Police

(I.P.) genannt wurde. Die
deutschen Gerichte, auch
das Landgericht Koblenz,
übten ihre Gerichtsbarkeit
in Strafsachen und in bür-
gerlichen Streitigkeiten
weiterhin aus – allerdings
mit wesentlichen Ein-
schränkungen. Ausgenom-
men von der deutschen Ge-
richtsbarkeit waren die Mit-
glieder der alliierten Streit-
kräfte sowie sämtliche dort
angestellten oder in ihren
Diensten befindlichen Per-
sonen. Diese unterstanden
ausschließlich den Militär-
gesetzen der Alliierten und
deren Militärgerichtsbarkeit.
Der Militärgerichtsbarkeit
waren auch die Personen
unterworfen, die wegen ei-
ner Straftat gegen Perso-
nen oder Eigentum der al-
liierten Streitkräfte ange-
klagt wurden.
Für ihre Gerichtsbarkeit
hatten die Amerikaner im
Koblenzer Brückenkopf Mi-
litärgerichte (Provost
Courts) eingerichtet. In der
gesamten Koblenzer Zone
waren das zunächst vier
Provost Courts und außer-
dem bei den verschiedenen
Truppenteilen selbst noch
sogenannte niedere Ge-
richtshöfe. 1920 wurden die
niederen Gerichtshöfe auf-
gelöst und die Zahl der Pro-
vost Courts auf zwei redu-
ziert. Ein Provost Court war

für den Stadt- und Land-
kreis Koblenz zuständig, der
andere, ein „Fliegender Ge-
richtshof“ (Travelling Court)
für die übrigen amerika-
nisch besetzten Teile der
Koblenzer Zone.
Ein solcher Provost Court
war mit einem Einzelrichter
besetzt. Das war ein Offizier
im Rang eines Majors oder
auch Hauptmanns und
demnach kein ausgebilde-
ter Jurist. Zum Gericht ge-
hörte noch ein amerikani-
scher Gerichtsschreiber
und als „Gehilfe“ des Ge-
richts ein Dolmetscher, in
Koblenz war das der Dol-
metscher Stein.
Die deutschen Angeklagten
hatte vor Gericht das Recht,
eine Abschrift der Anklage
zu erhalten, auf eigene Kos-
ten einen Verteidiger zu
wählen, bei dem Richter ei-
ne angemessene Frist zur
Vorbereitung der Verteidi-
gung zu erwirken, durch die
amerikanische Militärbe-
hörde Zeugen vorladen zu
lassen und sich selbst vor
Gericht zu verteidigen.
Wichtig war für die Ange-
klagten, deutsche Rechts-
anwälte als Verteidiger zu
haben. Ein Verdienst bei
dieser nicht einfachen Tä-
tigkeit erwarben sich vor al-
lem Rechtsanwalt Justizrat
Johann Baptist Graeff und
Rechtsanwalt Peters.

Karte der von den Alliierten besetzten Gebiete Deutsch-
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